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1. Allgemeines zum Verfahren 
 
Die Gemeinde Bekond hat am 16.03.2016 einen Aufstellungsbeschluss für die Erweiterung 
des Baugebietes "Im Tal" gefasst. Damit soll eine im Innenbereich befindliche Grünfläche 
einer Bebauung zugeführt werden. Im Februar 2017 wurde der Entwurf des Bebauungs-
planes beschlossen und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der Öffent-
lichkeit beschlossen. Vom 03.04.2017 bis 02.05.2017 wurde der Entwurf der Unterlagen 
öffentlich ausgelegt. In der gleichen Zeit wurden die Behörden angeschrieben, mit der Bitte, 
bis zum 02.05.2017 eine Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf abzugeben. Dabei 
hatte sowohl die Öffentlichkeit als auch die Behörden die Gelegenheit, sich über die Pla-
nung zu informieren und entsprechende Anregungen und Hinweise abzugeben. 
 
Anschließend ist der Rücklauf der Stellungnahmen sowie deren Abwägung bzw. Berück-
sichtigung und Beachtung in der weiteren Planung dargestellt. 
 

Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz 
Landesdenkmalpflege 
Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege 
Erthaler Hof 
Schillerstraße 44 
55116 Mainz 

24.04.2017 Hinweise 

2.  Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Zurmaiener Straße 175 
54292 Trier 

02.05.2017 keine 

3.  Landesamt für Geologie und Bergbau 
Emy-Roeder-Straße 5 
55129 Mainz 

25.04.2017 Hinweise 

4.  Zweckverband Abfallwirtschaft im Raum 
Trier (A.R.T.) 
Löwenbrückener Straße 13/14 
54290 Trier 

26.04.2017 keine 

5.  Deutsche Telekom Technik GmbH 
PTI 14 
Polcher Straße 15-19 
56727 Mayen 

13.04.2017 Hinweise 

6.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz 
Deworastraße 8 
54290 Trier 

11.04.2017 Hinweise 

7.  Verbandsgemeindewerke Schweich 
Brückenstraße 26 
54338 Schweich/Mosel 

04.04.2017 Hinweise 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

8.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz 
Direktion Landesarchäologie 
Erdgeschichte 
Niederberger Höhe 1 
56077 Koblenz 

04.04.2017 keine 

9.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz 
Direktion Archäologie 
Außenstelle Trier 
Weimarer Allee 1 
54290 Trier 

31.03.2017 keine 

10.  Kreisverwaltung Trier-Saarburg 
Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt 
Willi-Brandt-Platz 1 
54290 Trier 

08.05.2017 Hinweise 

 

Nr. Öffentlichkeitsbeteiligung Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Familie 
Reinhold und Renate Herres 
Pfarrer-Alten-Straße 4 
54340 Bekond 

27.04.2017 Hinweise 

2.  Josef Herres und Erbengemeinschaft (Rein-
hold Herres, Johann Herres, Anna-Maria 
Schönhofen geb. Herres, Ricarda Schleimer 
geb. Herres und Brigitte Rosch geb. Herres) 
Pfarrer-Alten-Straße 2 
54340 Bekond 

27.04.2017 Hinweise 

3.  Herrn  
Josef Herres 
Pfarrer-Alten-Straße 2 
54340 Bekond 

27.04.2017 Hinweise 

4.  Anwohner der Matthias-Kinn-Straße, Bekond 26.04.2017 Bedenken 

5.  Frau Stefanie Braun und Herr Arkadiusz 
Plaskowicki 
Matthias-Kinn-Straße 12 
54340 Bekond 

26.04.2017 Hinweise 

6.  Frau Melanie Pies und Thomas Pies 
Matthias-Kinn-Straße 11 
54340 Bekond 

24.04.2017 Hinweise 

7.  Familie 
Nicole und Michael Junglen 
Brunnenstraße 11 
54340 Bekond 

03.05.2017 Hinweise 
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Hinweis: 
Nachfolgend sind alle Stellungnahmen dieser Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, die 
abgegeben wurden, aufgeführt. Diese wurden zum größten Teil in der Originalfassung ab-
gedruckt und teilweise zur besseren Lesbarkeit neu zugeschnitten. Teilweise werden die 
Sachdarstellungen der Stellungnahmen jedoch in Kurzform dargestellt. Die Originalstel-
lungnahmen können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich eingesehen werden.  
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2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
2.1 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Landes-

denkmalpflege, Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege, Mainz vom 
24.04.2017 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zur denkmalgeschützten Katholischen Pfarrkirche St. Klemens in der Nähe 
zum Plangebiet werden zur Kenntnis genommen. Ebenfalls wird der Umgebungsschutz zur 
Kenntnis genommen. Durch die Bebauung wird lediglich eine bereits bestehende Bebau-
ung im benachbarten Neubaugebiet "Im Tal" fortgesetzt. Dies entspricht der derzeitigen 
Bauweise. Die denkmalgeschützte Kirche wird hierdurch nicht beeinträchtigt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.2 Stellungnahme der Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Trier vom 02.05.2017 
 
Sachbericht: 
 
Es wird lediglich auf die Ausbauentscheidung der Vodafon Deutschland GmbH hingewie-
sen, dass dies nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien erfolgt. Interessenbekundung soll 
an die Vodafone Kabel Deutschland GmbH gestellt werden. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der weiteren Erschließungsplanung be-
rücksichtigt. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.3 Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau, Mainz vom 
26.04.2017 

 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise zum Bergbau/Altbergbau zum Bergwerksfeld der Firma Arcelor Mittal Bremen 
GmbH werden zur Kenntnis genommen. Es erfolgt ein entsprechender Hinweis in den 
Planunterlagen. Aufgrund der Lage des Plangebietes ist mit keinen Konflikten hinsichtlich 
des Bergrechts zu rechnen. 
 
Die allgemeinen Hinweise zu Boden und Baugrund zur objektbezogenen Baugrundunter-
suchung werden ebenfalls zur Kenntnis genommen und sind in den Unterlagen bereits 
dargestellt.  
 
Der Hinweis, dass aus rohstoffgeologischer Sicht keine Einwände bestehen, wird zur 
Kenntnis genommen.  
 
Die Hinweise zur Radonprognose werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. In den Unter-
lagen sind hierzu bereits ausreichend Informationen zum Umgang mit Radon enthalten. 
Eine Radonuntersuchung seitens der Gemeinde wird nicht durchgeführt. Hier ist jeder 
Bauherr selbst in der Verantwortung, hier eigene Untersuchungen durchzuführen oder 
technische Vorkehrungen zu treffen, um das Eindringen von Radon in Wohngebäude zu 
verhindern. 
 
Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.4 Stellungnahme des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region Trier vom 

26.04.2017 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass gegen das Bebauungsplanverfahren seitens der A.R.T. grundsätzlich 
keine Bedenken bestehen, wenn die Abfälle an der Wendeanlage für 3-achsige Abfall-
sammelfahrzeuge (Fahrzeuglänge 12 m) bereitgestellt werden. 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Wendemöglichkeit wurde so dimensio-
niert, dass ein 3-achsiges Müllfahrzeug wenden kann. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.5 Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH, Mayen vom 13.04.2017 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise zur Erschließung des Baugebietes werden zur Kenntnis ge-
nommen, sind jedoch nicht Inhalt des Bebauungsplanes und werden bei der weiteren Er-
schließungsplanung berücksichtigt. Eine Abwägung ist deshalb nicht erforderlich.  
 
 
2.6 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle 

Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Trier vom 11.04.2017 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise zu möglichen Schadstoffgehalten durch die landwirtschaftlichen Vornutzun-
gen werden zur Kenntnis genommen. Es erfolgt ein entsprechender Hinweis in den Unter-
lagen und es wird eine Empfehlung für die Bauherren aufgenommen, hier eigene Untersu-
chungen vorzunehmen bzw. auf die Anpflanzung von Nutzpflanzen zu verzichten. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zum Nachweis der Rückhaltemöglichkeiten sowie zur Änderung der wasser-
rechtlichen Erlaubnis werden zur Kenntnis genommen: Die wasserrechtliche Erlaubnis wird 
rechtzeitig vor Baubeginn geändert.  
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Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.7 Stellungnahme der Verbandsgemeindewerke Schweich vom 04.04.2017 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass die Erschließung von Trink-, Lösch- und Schmutzwasser gesichert ist, 
wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zum Niederschlagswasser, dass dies gemäß 
dem wasserwirtschaftlichen Konzept zu behandeln ist, werden ebenfalls zur Kenntnis ge-
nommen. Die Hinweise, die GFZ von 0,3 auf 0,4 festzusetzen (Korrektur: Es handelt sich 
hierbei um die Grundflächenzahl/GRZ) wird beibehalten, da die Gemeinde eine zu hohe 
Verdichtung in diesem Bereich auch aufgrund der Regenwasserbewirtschaftung verzichten 
möchte. Die dadurch geringen Beitragseinnahmen sind nicht Inhalt des Bebauungsplanver-
fahrens und sind durch entsprechende Satzungen zu regeln. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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2.8 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direkti-
on Landesarchäologie, Erdgeschichte, Koblenz vom 04.04.2017 

 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass aus Sicht der Direktion Landesarchäologie, Erdgeschichte, keine Be-
denken bestehen. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.9 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direkti-

on Landesarchäologie, Außenstelle Trier vom 31.03.2017 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass von der Planung keine bekannten archäologischen Fundstellen betrof-
fen sind.  
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.10 Stellungnahme der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Kreisentwicklung, Bauen 

und Umwelt, Trier vom 08.05.2017 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis zum Genehmigungsverfahren wird zur Kenntnis genommen. Es soll trotzdem 
bei dieser Festsetzung bleiben, da die Einzelhausbebauung der Nachfrage entspricht, 
Doppelhausbebauung jedoch aus energetischen Gründen die bessere Bauform ist. Des-
halb sollen beide Haustypen erlaubt bleiben. 
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Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Regelungen zu Stützmauern in Bezug auf die Festsetzungen gemäß LBauO werden 
zur Kenntnis genommen. Es erfolgt ein entsprechender redaktioneller Hinweis zur LBauO 
in den Textlichen Festsetzungen. Die getroffene Festsetzung ermöglicht eine gestalterisch 
bessere Einbindung in das topografisch stark bewegte Gelände in die Umgebung. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die neueste Überlagerung mit dem Bebauungsplan "Im Tal" wird zur Kenntnis genommen. 
Es erfolgt im Plan eine Kennzeichnung des Überlagerungsbereiches. An der Darstellung 
der privaten Grünflächen wird festgehalten, da es sich hierbei um eine bestehende Streu-
obstwiese handelt, die erhalten werden soll.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
3.1 Stellungnahme von Familie Reinhold und Renate Herres, Bekond vom 

27.04.2017 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den Grundstücken 98 und 99, das als Grünfläche ausgewiesen ist, werden 
zur Kenntnis genommen. Das Grundstück wird durch eine öffentliche Grünfläche von der 
Verkehrsfläche abgegrenzt und ist somit nicht erschlossen, sodass auch nachträglich keine 
Baugenehmigung erteilt werden kann. Somit können für dieses Grundstück auch keine 
Erschließungskosten erhoben werden.  
 
Die Hinweise zum Wirtschaftsweg werden zur Kenntnis genommen. Der Wirtschaftsweg 
muss auf mindestens 4,0 m Breite ausgebaut werden, um eine Erschließung der angren-
zenden Grundstücke sicher zu stellen, da auch Rettungsfahrzeuge etc. diesen Weg befah-
ren müssen. Eine Ausfahrt zur Matthias-Kinn-Straße ist nicht vorgesehen. Dies ist aber 
nicht Inhalt eines Bebauungsplanes. Die Gemeinde hält deshalb an ihrer Planung fest.  
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Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
3.2 Stellungnahme von Herrn Josef Herres und Erbengemeinschaft, Bekond vom 

27.04.2017 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den Grundstücken 98 und 99, das als Grünfläche ausgewiesen ist, werden 
zur Kenntnis genommen. Das Grundstück wird durch eine öffentliche Grünfläche von der 
Verkehrsfläche abgegrenzt und ist somit nicht erschlossen, sodass auch nachträglich keine 
Baugenehmigung erteilt werden kann. Somit können für dieses Grundstück auch keine 
Erschließungskosten erhoben werden.  
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Die Hinweise zum Wirtschaftsweg werden zur Kenntnis genommen. Der Wirtschaftsweg 
muss auf mindestens 4,0 m Breite ausgebaut werden, um eine Erschließung der angren-
zenden Grundstücke sicher zu stellen, da auch Rettungsfahrzeuge etc. diesen Weg befah-
ren müssen. Eine Ausfahrt zur Matthias-Kinn-Straße ist nicht vorgesehen. Dies ist aber 
nicht Inhalt des Bebauungsplanes. Die Gemeinde hält deshalb an ihrer Planung fest.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
3.3 Stellungnahme von Herrn Josef Herres, Bekond vom 27.04.2017 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
zur Kenntnis genommen. Das Grundstück wird durch eine öffentliche Grünfläche von der 
Verkehrsfläche abgegrenzt und ist somit nicht erschlossen, sodass auch nachträglich keine 
Baugenehmigung erteilt werden kann. Somit können für dieses Grundstück auch keine 
Erschließungskosten erhoben werden.  
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Die Hinweise zum Wirtschaftsweg werden zur Kenntnis genommen. Der Wirtschaftsweg 
muss auf mindestens 4,0 m Breite ausgebaut werden, um eine Erschließung der angren-
zenden Grundstücke sicher zu stellen, da auch Rettungsfahrzeuge etc. diesen Weg befah-
ren müssen. Eine Ausfahrt zur Matthias-Kinn-Straße ist nicht vorgesehen. Dies ist aber 
nicht Inhalt des Bebauungsplanes. Die Gemeinde hält deshalb an ihrer Planung fest.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
3.4 Stellungnahme der Anwohner der Matthias-Kinn-Straße, Bekond vom 

26.04.2017 
 
- Melanie und Thomas Pies, Matthias-Kinn-Straße 11 
- Nicole und Michael Junglen, Brunnen Straße 11 
- Stefanie Braun und Arkadiusz Plaskowicki, Matthias-Kinn-Straße 12 
- Marion Fisch und Frank Kalteyer, Matthias-Kinn-Straße 3 
- Arno Lex, Matthias-Kinn-Straße 6 
- Yvonne Grosdidier und Alexander Keiler, Matthias-Kinn-Straße 9 
- Johannes Remche, Matthias-Kinn-Straße 7 
- Natalia und Peter Remche, Matthias-Kinn-Straße 5 
- Alissa und Horst Melchisedech, Matthias-Kinn-Straße 2 
- Simone und Patrick Cillien, Matthias-Kinn-Straße 1 
- Daniela Maslan-Mayer und Norman Greis, Rochusweg 17 

 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Der Hinweis zur familienfreundlichen Sackgasse der Matthias-Kinn-Straße wird zur Kennt-
nis genommen. Derzeit ist nicht beabsichtigt, eine Ausfahrt zur Matthias-Kinn-Straße zu 
ermöglichen. Dies kann durch entsprechende verkehrslenkende Maßnahmen sichergestellt 
werden. Der geplante Wohnweg wird allerdings für Fußgänger begehbar sein. Dies ist je-
doch nicht Inhalt des Bebauungsplanes. 
 
Eine Änderung der Planung ist deshalb nicht erforderlich. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
3.5 Stellungnahme von Frau Stefanie Braun und Herrn Arkadiusz Plaskowicki, Be-

kond vom 26.04.2017 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Erschließung über die Matthias-Kinn-Straße werden zur Kenntnis ge-
nommen. Es ist weiterhin beabsichtigt, dass die Haupterschließung über die Brunnenstra-
ße erfolgt. Trotzdem bleibt eine Anbindung zur Matthias-Kinn-Straße erhalten. Eine Durch-
fahrt ist jedoch nicht vorgesehen, was durch verkehrslenkende Maßnahmen erfolgen kann. 
Die verkehrslenkenden Maßnahmen sind jedoch nicht Inhalt eines Bebauungsplanes. Der 
Bebauungsplan sieht nur die Verkehrsflächen vor, die auch für die Erschließung des ge-
samten Plangebietes erforderlich sind. Der Wohnweg wurde deshalb auf 4,0 m Breite aus-
gebaut, um die Erschließung der drei Grundstücke zu ermöglichen. Inwiefern ein Verkehr 
über die Matthias-Kinn-Straße erfolgt, ist in den Unterlagen so nicht dargestellt. Eine Ände-
rung ist deshalb nicht erforderlich.  
 
Der Hinweis, dass der offengelegte Planentwurf nicht mit dem Bebauungsplan vom No-
vember 2016 entspricht, wird zurückgewiesen. Der Bebauungsplan von November 2016 
wurde nochmals aufgrund verschiedener Anregungen geändert und vom Gemeinderat 
auch so beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
Hinweis: 
Es lagen ein Auszug des Amtsblattes vom 14.11.2016 über den Beschluss des Gemeinde-
rates sowie Lageplanauszüge der Erschließungsplanung zum Baugebiet bei. 
 
 
3.6 Stellungnahme von Familie Melanie und Thomas Pies, Bekond vom 24.04.2017 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Erschließung über die Matthias-Kinn-Straße werden zur Kenntnis ge-
nommen. Es ist weiterhin beabsichtigt, dass die Haupterschließung über die Brunnenstra-
ße erfolgt. Trotzdem bleibt eine Anbindung zur Matthias-Kinn-Straße erhalten. Eine Durch-
fahrt ist jedoch nicht vorgesehen, was durch verkehrslenkende Maßnahmen erfolgen kann. 
Die verkehrslenkenden Maßnahmen sind jedoch nicht Inhalt eines Bebauungsplanes. Der 
Bebauungsplan sieht nur die Verkehrsflächen vor, die auch für die Erschließung des ge-
samten Plangebietes erforderlich sind. Der Wohnweg wurde deshalb auf 4,0 m Breite aus-
gebaut, um die Erschließung der drei Grundstücke zu ermöglichen. Inwiefern ein Verkehr 
über die Matthias-Kinn-Straße erfolgt, ist in den Unterlagen so nicht dargestellt. Eine Ände-
rung ist deshalb nicht erforderlich.  
 
Der Hinweis, dass der offengelegte Planentwurf nicht mit dem Bebauungsplan vom No-
vember 2016 entspricht, wird zurückgewiesen. Der Bebauungsplan von November 2016 
wurde nochmals aufgrund verschiedener Anregungen geändert und vom Gemeinderat 
auch so beschlossen. 
 
Hinweis: 
Es lagen ein Auszug des Amtsblattes vom 14.11.2016 über den Beschluss des Gemeinde-
rates sowie Lageplanauszüge der Erschließungsplanung zum Baugebiet bei. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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3.7 Stellungnahme von Familie Nicole und Michael Junglen, Bekond vom 
03.05.2017 

 
Sachbericht: 
 

 

 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Erschließung über die Matthias-Kinn-Straße werden zur Kenntnis ge-
nommen. Es ist weiterhin beabsichtigt, dass die Haupterschließung über die Brunnenstra-
ße erfolgt. Trotzdem bleibt eine Anbindung zur Matthias-Kinn-Straße erhalten. Eine Durch-
fahrt ist jedoch nicht vorgesehen, was durch verkehrslenkende Maßnahmen erfolgen kann. 
Die verkehrslenkenden Maßnahmen sind jedoch nicht Inhalt eines Bebauungsplanes. Der 
Bebauungsplan sieht nur die Verkehrsflächen vor, die auch für die Erschließung des ge-
samten Plangebietes erforderlich sind. Der Wohnweg wurde deshalb auf 4,0 m Breite aus-
gebaut, um die Erschließung der drei Grundstücke zu ermöglichen. Inwiefern ein Verkehr 
über die Matthias-Kinn-Straße erfolgt, ist in den Unterlagen so nicht dargestellt. Eine Ände-
rung ist deshalb nicht erforderlich.  
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Der Hinweis, dass der offengelegte Planentwurf nicht mit dem Bebauungsplan vom No-
vember 2016 entspricht, wird zurückgewiesen. Der Bebauungsplan von November 2016 
wurde nochmals aufgrund verschiedener Anregungen geändert und vom Gemeinderat 
auch so beschlossen. 
 
Hinweis: 
Es lagen ein Auszug des Amtsblattes vom 14.11.2016 über den Beschluss des Gemeinde-
rates sowie Lageplanauszüge der Erschließungsplanung zum Baugebiet bei. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: .....................  
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Gemeinderatsbeschluss 
 
Der Gemeinderat Bekond hat nach reiflicher Prüfung alle Stellungnahmen und Hinweise 
sowie Anregungen sach- und fachgerecht gegeneinander abgewogen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
Bekond, den .................................... 
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